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10. Jahrgang Bernburg (Saale), 20. Januar 2016 Nummer 02 

 
 

I N H A L T  
 
 

A. Amtliche Bekanntmachungen des Salzlandkreises 
 

 Sitzung des Unterausschusses Jugendhilfeplanung am 26.01.2016 
 

 Sitzung des Betriebsausschusses des Kreiswirtschaftsbetriebes des Salz-
landkreises am 28.01.2016 

 

 Öffentliche Bekanntgabe der Unteren Immissionsschutzbehörde des Salz-
landkreises zur Einzelfallprüfung nach UVPG im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens zur  Errichtung und zum Betrieb von zwei Windkraftanla-
gen des Typs GE 2.75-120 in 06425 Alsleben (Saale), Stadt der Ver-
bandsgemeinde Saale-Wipper 

 

 Ausschreibung Ehrenamtliche/r Ausländerbeauftragte/r 
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B. Amtliche Bekanntmachungen der Städte, Gemeinden und Verwaltungs-
gemeinschaften 
 
Stadt Hecklingen 
 
Bekanntmachung über die Auslegung des Wählerverzeichnisses und die Er-
teilung von Wahlscheinen für die Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt am 
13. März 2016 
 
Die Bekanntmachung ist als Anlage beigefügt. 
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C. Amtliche Bekanntmachungen sonstiger Dienststellen 
 

Abwasserzweckverband Aken (Elbe) 
 

 Öffentliche Bekanntmachung der Feststellung des Jahresabschlusses des 
Abwasserzweckverbandes Aken (Elbe) für das Wirtschaftsjahr 2014 
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 Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2016 
 

- Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes 2016 Abwasserzweckverban-
des Aken (Elbe) 

 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 und der Wirtschaftsplan für 
das Wirtschaftsjahr 2016 sind als Anlagen beigefügt. 
 
 
Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
 
Wirtschaftsplan 2016 
 
- Beschluss 383/15 der 87. Verbandsversammlung des Abwasserzweckver-

bandes „Saalemündung“ am 08.12.2015 
 

- Wirtschaftsplan 2016 
 
- Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes 

 
Der Wirtschaftsplan 2016 ist als Anlage beigefügt. 
 
 
Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-Ziethe“ 
 

 53. Sitzung der Verbandsversammlung des Wasserzweckverbandes „Saa-
le-Fuhne-Ziethe“ am 10.02.2016 
 

 Stimmenverteilung in der Verbandsversammlung des Wasserzweckver-
bandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ für das Jahr 2016 

 
Die Stimmenverteilung ist als Anlage beigefügt. 
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D. Sonstige Mitteilungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Impressum   
Herausgeber und Herstellung:  Salzlandkreis 

Erscheinungsweise:  nach Bedarf 

Bezug:  Salzlandkreis, 11 Fachdienst Zentraler Service,  
11.3 SG Kreistagsbüro, 1. Obergeschoss, Zimmer 209,  
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg (Saale) 
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A. Amtliche Bekanntmachungen des 

Salzlandkreises 
 
 

 Sitzung des Unterausschusses Ju-
gendhilfeplanung am 26.01.2016 

 
Datum:  Dienstag, 26.01.2016, 17:00 Uhr 
 
Ort: Salzlandkreis, Bernburg Haus 1 

Raum 412 (3. Obergeschoss) 
Karlsplatz 37 in 06406 Bernburg 
(Saale)  

 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Geschäftsordnung   
 
1.1 Eröffnung der Sitzung   
 
1.2 Feststellung der ordnungsgemä-

ßen Ladung, der Beschlussfähig-
keit und der Tagesordnung des öf-
fentlichen Teils   

 
1.3 Einwendungen gegen die Nieder-

schriften über den öffentlichen Teil 
der Sitzungen am 23.09.2015 und 
27.10.2015   

 
2 Arbeitsplanung für den Unteraus-

schuss Jugendhilfeplanung und 
den Jugendhilfeausschuss für das 
Jahr 2016  
Beschlussvorlage B/0349/2015 

 
3 Integrierter Sozial-, Jugendhilfe- 

und Schulentwicklungsplan des 
Salzlandkreises  
Beschlussvorlage B/0350/2016 

 
4 Änderung der Haushaltsplanung 

und Haushaltskonsolidierung für 
die Haushaltsjahre 2016/2017 
(Doppelhaushalt) - hier: Beteiligung 
des Salzlandkreises mit mindes-
tens 30 v.H. an der Zuweisung der 
Jugendpauschale des Landes 
Sachsen-Anhalt für das Jahr 2016 
Mitteilungsvorlage M/0118/2015 

 
 
 
 

 
5 Umsetzung des Gesetzes zur Fa-

milienförderung (FamBeFöG) des 
Landes Sachsen-Anhalt und zur 
Neuordnung der Förderung sozia-
ler Beratungsangebote (GVBl. LSA 
Nr. 16/2014 vom 13.8.2014 ausge-
geben am 18.08.2014)  Hier:  Fi-
nanzierung § 20 Abs. 1 FamBeFöG 
Mitteilungsvorlage M/0120/2015 

 
6 Sachstand der Antragstellung auf 

Kategorisierung als Kinder- und 
Jugendfreizeiteinrichtung des Trä-
gers Vigaro e.V.  
Mitteilungsvorlage M/0119/2015 

 
7 Anfragen und Anregungen   
 
8 Schließung des öffentlichen Teils 

der Sitzung   
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
9 Geschäftsordnung   
 
9.1 Feststellung der Tagesordnung des 

nichtöffentlichen Teils   
 
9.2 Einwendungen gegen die Nieder-

schriften über den nichtöffentlichen 
Teil der Sitzungen am 23.09.2015 
und 27.10.2015   

 
10 Anfragen und Anregungen  
  
11 Schließung des nichtöffentlichen 

Teils der Sitzung   
 
 
gez. Katrin Schütze-Dittrich 
Ausschussvorsitzende 
 
 

 Sitzung des Betriebsausschusses 
des Kreiswirtschaftsbetriebes des 
Salzlandkreises am 28.01.2016 

 
Datum: Donnerstag, 28.01.2016,  

17:00 Uhr 
 
Ort: Kreiswirtschaftsbetrieb des  

Salzlandkreises 
Magdeburger Straße 262   
39218 Schönebeck (Elbe)  

 
Tagesordnung: 
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Öffentlicher Teil 
 
1 Geschäftsordnung   
 
1.1 Eröffnung der Sitzung   

 
1.2 Feststellung der ordnungsgemäßen 

Ladung, der Beschlussfähigkeit 
und der Tagesordnung des öffentli-
chen Teils   
 

1.3 Einwohnerfragestunde   
 
1.4 Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den öffentlichen Teil 
der Sitzung am 19.11.2015   

 
1.5 Bericht des Betriebsleiters des 

Kreiswirtschaftsbetriebes des Salz-
landkreises zu wichtigen Angele-
genheiten des Eigenbetriebes   

 
2 Wirtschaftsplan 2016 des Kreis-

wirtschaftsbetriebes des Salzland-
kreises  
Beschlussvorlage B/0351/2016 

 
3 Anfragen und Anregungen   
 
4 Schließung des öffentlichen Teils 

der Sitzung   
 
Nicht öffentlicher Teil 
 
5 Geschäftsordnung   
 
5.1 Feststellung der Tagesordnung des 

nichtöffentlichen Teils   
 
5.2 Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über den nichtöffentlichen 
Teil der Sitzung am 19.11.2015   

 
5.3 Bericht des Betriebsleiters des 

Kreiswirtschaftsbetriebes des Salz-
landkreises zu wichtigen Angele-
genheiten des Eigenbetriebes   

 
6 Anfragen und Anregungen   
 
7 Schließung des nichtöffentlichen 

Teils der Sitzung   
 
 
gez. Markus Bauer 
Ausschussvorsitzender 

 

 Öffentliche Bekanntgabe der Unte-
ren Immissionsschutzbehörde des 
Salzlandkreises zur Einzelfallprü-
fung nach UVPG im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens zur Er-
richtung und zum Betrieb von zwei 
Windkraftanlagen des Typs GE 
2.75-120 in 06425 Alsleben (Saale), 
Stadt der Verbandsgemeinde Saale-
Wipper. 

 
Die Sabowind GmbH in 09599 Freiberg, 
Frauensteiner Straße 118, beantragte mit 
Schreiben vom 14.04.2015 beim Salz-
landkreis die Genehmigung nach § 4 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BIm-
SchG) für 
 

Errichtung und Betrieb von zwei  
Windkraftanlagen des Typs GE 2.75-120 

 
mit 139 m Nabenhöhe,  

120 m Rotordurchmesser,  
199 m Gesamthöhe sowie einer Leistung 

je Anlage von 2.78 MW, 
in der Gemarkung Alsleben  

Flur 3,  
Flurstücke 12/13 und 47/5. 

 
Gemäß § 3a des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG) wird 
hiermit bekannt gegeben, dass im Rah-
men einer Einzelfallprüfung nach § 3c 
UVPG festgestellt wurde, dass durch das 
genannte Vorhaben keine erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen zu befürchten 
sind, so dass im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens keine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich 
ist. Diese Feststellung ist nicht selbständig 
anfechtbar.  
 
Die Unterlagen, die dieser Feststellung 
zugrunde liegen, können beim Salzland-
kreis, Fachdlienst Natur und Umwelt, Un-
tere Immissionsschutzbehörde, in 06449 
Aschersleben, Ermslebener Straße 77, als 
der zuständigen Genehmigungsbehörde 
eingesehen werden.  
 
 
gez. Bauer 
Landrat 
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 Ausschreibung Ehrenamtliche/r 
Ausländerbeauftragte/r 

 
Der Kreistag des Salzlandkreises bestellt 
gemäß § 17 der Hauptsatzung des Salz-
landkreises, veröffentlicht im Amtsblatt 
06/2015 vom 04.02.2015, in Verbindung 
mit §§ 79, 80 KVG LSA im Einvernehmen 
mit dem Landrat für die Dauer der Amts-
periode des Kreistages eine/n ehrenamtli-
che/n Ausländerbeauftragte/n. 
 
Das Aufgabengebiet der/s Ausländerbe-
auftragten umfasst: 
 
- Beratung, Betreuung, Begleitung der 

ausländischen Einwohner;  
 
-  Zusammenarbeit mit den Fachberei-

chen/Fachdiensten und Ausschüssen 
des Kreistages des Salzlandkreises zu 
Vorgängen mit ausländerrelevantem 
Sachverhalt; 

 
- Förderung der Netzwerkarbeit von Or-

ganisationen, Verbänden, Vereinen und 
sonstigen Institutionen der Region;  

 
- Beratung und Information gegenüber 

der Kommunalverwaltung und den Bür-
gerinnen und Bürgern zu Themen der 
Ausländer- und Integrationsarbeit;  

 
- Unterstützung und Förderung von bür-

gerschaftlichem Engagement mit Aus-
länderbezug sowie spezieller Projekte 
und interkultureller Aktivitäten;  

 
- Aufklärung und Information durch Öf-

fentlichkeitsarbeit, Erarbeitung und Be-
reitstellung von Berichten, Informati-
onsmaterialien, Organisation von Ver-
anstaltungen.  

 
Für die Erfüllung dieser ehrenamtlichen 
Aufgaben sucht der Salzlandkreis eine 
verantwortungsbewusste, einsatzbereite 
und kontaktfreudige Persönlichkeit, die 
über ein hohes Maß an Toleranz und Ein-
fühlungsvermögen für und in die Belange, 
Wünsche und Probleme der ausländi-
schen Mitbürger/Innen sowie über Kreati-
vität und Organisationstalent für Maßnah-
men der Integration verfügt.  
 
 

 
Interessierte Bewerber/Innen sollen fol-
gende Kriterien erfüllen: 
 
 
* Deutscher im Sinne des Artikels 116 

Grundgesetz sein oder die Staatsange-
hörigkeit eines anderen Mitgliedstaates 
der Europäischen Union besitzen; 

 
* das 16. Lebensjahr vollendet haben 

und seit mindestens 3 Monaten im 
Salzlandkreis wohnen; 

 
* persönliche Integrität; 
 
* langjährige Erfahrung bei der Bera-

tung/Betreuung von Migranten; 
 
* fachliche Befähigung durch berufliche 

Qualifikation der Migrantenbetreuung; 
 
* gute Deutschkenntnisse und Beherr-

schung von mindestens einer Fremd-
sprache.  

 
 
Wünschenswert wären Kenntnisse bezüg-
lich der Strukturen, Aufgaben und Abläufe 
innerhalb der Kreisverwaltung, Erfahrun-
gen in der Ausländer- und Integrationsar-
beit sowie mehrjährige Auslandserfahrun-
gen. Erwartet werden gutes konzeptionel-
les Denkvermögen zur Entwicklung von 
Handlungs- und Lösungsstrategien, 
Grundkenntnisse im Ausländer- und Asyl-
recht, kommunikative Kompetenzen und 
sicheres Auftreten sowie ausgeprägte So-
zialkompetenzen, wie Kooperationsfähig-
keit, Teamfähigkeit, Engagement, Kritik- 
und Konfliktfähigkeit, Organisations- und 
Durchsetzungsfähigkeit.  
 
Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage 
der Entschädigungssatzung des Salzland-
kreises für ehrenamtlich tätige Bürger vom 
19. 12. 2014 in der derzeit geltenden Fas-
sung in Höhe von 110,00 Euro monatlich.  
 
Bewerber/Innen mit Migrationshintergrund 
werden ausdrücklich zur Bewerbung auf-
gefordert.  
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Ihre vollständigen und aussagefähigen 
Bewerbungsunterlagen (einschließlich des 
polizeilichen Führungszeugnisses) senden 
Sie bitte bis zum 26. Februar 2016 an 
folgende postalische Anschrift: Salzland-
kreis, Fachbereich III, 06400 Bernburg 
(Saale). 
 
Bernburg (Saale), den 18.01.2016 
 
 
gez. Bauer 
Landrat    
 
 
B. Amtliche Bekanntmachungen der 

Städte, Gemeinden und Verwal-
tungsgemeinschaften 

 
Stadt Hecklingen 
 
Bekanntmachung über die Auslegung 
des Wählerverzeichnisses und die Er-
teilung von Wahlscheinen für die Wahl 
zum Landtag von Sachsen-Anhalt am 
13. März 2016 
 
Die Bekanntmachung ist als Anlage beige-
fügt. 
 
 
C. Amtliche Bekanntmachungen sons-

tiger Dienststellen 
 
Abwasserzweckverband Aken (Elbe) 
 

 Öffentliche Bekanntmachung der 
Feststellung des Jahresabschlusses 
des Abwasserzweckverbandes Aken 
(Elbe) für das Wirtschaftsjahr 2014 

 

 Feststellung des Wirtschaftsplans für 
das Wirtschaftsjahr 2016 

 
- Bekanntmachung des Wirt-

schaftsplanes 2016 Abwas-
serzweckverbandes Aken (Elbe) 

 
Der Jahresabschluss für das Wirtschafts-
jahr 2014 und der Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2016 sind als Anlagen bei-
gefügt. 
 
 
 
 

 
Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 
 
Wirtschaftsplan 2016 
 

 Beschluss 383/15 der 87. Verbands-
versammlung des Abwasserzweck-
verbandes „Saalemündung“ am 
08.12.2015 
 

 Wirtschaftsplan 2016 
 

 Bekanntmachung des Wirtschafts-
planes 

 
Der Wirtschaftsplan 2016 ist als Anlage 
beigefügt. 
 
 
 
Wasserzweckverband „Saale-Fuhne-
Ziethe“ 
 

 53. Sitzung der Verbandsversamm-
lung des Wasserzweckverbandes 
„Saale-Fuhne-Ziethe“ am 10.02.2016 

 
Die 53. öffentliche Sitzung der Verbands-
versammlung des Wasserzweckverban-
des "Saale-Fuhne-Ziethe" findet am        
10. Februar 2016, 17:00 Uhr, im Verwal-
tungsgebäude des Verbandes, Köthen-
sche Straße 54 in 06406 Bernburg (Saale) 
statt. 
 
 
Zur Geschäftsordnung 
 
a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung 

der Ordnungsmäßigkeit der Einberu-
fung der Sitzung, der fehlenden Mit-
glieder der Verbandsversammlung 
und der Beschlussfähigkeit; Mitteilung 
von Entschuldigungen 

 
b) Änderungsanträge zur Tagesordnung 

und Feststellung der Tagesordnung 
(öffentlicher Teil) 

 
c) Bürgerfragestunde 
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Zur Tagesordnung (öffentlicher Teil) 
 
TOP 1 Wirtschaftsplan 2016 
 

Beitrittsbeschluss zum Wirtschafts-
plan des Wasserzweckverbandes 
„Saale-Fuhne-Ziethe“ für das Wirt-
schaftsjahr 2016 

 Beschlussvorlage-Nr. 370/2016 
 
TOP 2 Anfragen, Anregungen, Informatio-

nen, Mitteilungen, Sonstiges 
 
Es ist kein nicht öffentlicher Teil zur Ta-
gesordnung vorgesehen. 
 
 
gez. Mannich 
Vorsitzender der Verbandsversammlung 
 
 

 Stimmenverteilung in der Verbands-
versammlung des Wasserzweckver-
bandes „Saale-Fuhne-Ziethe“ für das 
Jahr 2016 

 
Die Stimmenverteilung ist als Anlage bei-
gefügt. 
 
 
 
 



Bekanntmachung
über die Auslegung des Wählerverzeichnisses

und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Wahl zum Landtag von Sachsen-Anhalt

am 13. März 2016

1. Das Wählerverzeichnis zur Landtagswahl für die Wahlbezirke der Stadt Hecklingen

liegt in der Zeit vom 22.02.2016 bis 26.02.2016

während der Dienststunden am

Mo: geschlossen
Di: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
Mi: geschlossen
Do: 9.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Fr: 9.00 - 12.00 Uhr

in der Stadt Hecklingen, Einwohnermeldeamt, Hermann-Danz-Str. 46, 39444 Hecklingen, OT Hecklingen

zu jedermanns Einsicht aus. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. Das Datensichtgerät darf nur von einem Bediensteten
der Gemeinde bedient werden.2)

Der Wahlberechtigte kann verlangen, dass im Wählerverzeichnis während der Auslegungsfrist das Geburtsdatum
unkenntlich gemacht wird.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Auslegungsfrist, spätestens am
26.02.2016 bis 12.00 Uhr, bei der Stadt Hecklingen, Einwohnermeldeamt, Hermann-Danz-Str. 46, 39444
Hecklingen, OT Hecklingen 3) einen Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen.

Der Antrag kann schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeinde eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens bis zum 21.02.2016 eine
Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf
Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht
ausüben kann.

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein
und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 17 - Staßfurt durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlraum dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach
§ 14 Abs. 8 der Landeswahlordnung (LWO) (bis zum 21.02.2016) oder die Antragsfrist auf Berichtigung des
Wählerverzeichnisses nach § 18 Abs. 1 LWO (bis zum 26.02.2016)versäumt hat,

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfristen nach § 14 Abs. 8 oder nach § 18
Abs. 1 LWO entstanden ist,

c) wenn sein Wahlrecht im Berichtigungsverfahren festgestellt wurde und die Feststellung erst nach Abschluss des
Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeinde gelangt ist.

Wahlscheine können von den in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberechtigten Personen bis zum
11.03.2016, 18 Uhr, bei der Gemeinde mündlich oder schriftlich beantragt werden.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, gestellt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nummer 5.2 Buchst. a) bis c)
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit einer körperlichen Beeinträchtigung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe
einer anderen Person bedienen.



6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte

a) einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,
b) einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag,
c) einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefumschlag und
d) ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur
Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme
der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die
angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr 4) eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich von
der Deutschen Post 5) unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle
abgegeben werden.

Hecklingen, den 19.01.2016

gez. Epperlein (Gemeindewahlleiter)

1) Für jeden Ort der Auslegung sind Informationen zu seiner Barrierefreiheit anzugeben. Wenn mehrere Auslegestellen eingerichtet sind, diese
und die ihnen zugeteilten Ortsteile oder dergleichen oder die Nummer der Wahlbezirke angeben.

2) Nichtzutreffendes streichen.
3) Dienststelle, Gebäude und Zimmer angeben.
4) Bei abweichender Festsetzung der Wahlzeit durch den Landtag ist die festgesetzte Wahlzeit einzutragen.
5) Gemäß § 28 Abs. 5 des Wahlgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt amtlich bekannt gemachtes Postunternehmen einsetzen.


















